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Schützenbruderschaft »St. Martinus Reelsen 1681« e.V.  

 

Pokalschießen 2026 der Großgemeinde Bad Driburg 

 

Programm und Ausschreibung 

Ausrichter: 

Schützenbruderschaft St. Martinus Reelsen 

 

Ort der Veranstaltung: 

Schießstand des Schießsportgruppe Reelsen 

 

Schießzeiten: 

 Freitag, den 27.03.2026 16.00 – 22.00 Uhr  Annahmeschluss: 21.00 Uhr 

Samstag, den 28.03.2026 12.00 – 18.00 Uhr  Annahmeschluss: 17.00 Uhr 

 

Startgeld: 

3,00 € pro Schütze/-in für das Schießen. 

Der Beitrag kann pauschal für alle gestarteten Schützinnen und Schützen eines Vereins am Ende der 

offiziellen Schießzeiten entrichtet werden. 

Die Anmeldung kann jedoch ausschließlich persönlich erfolgen. 

Die Namen der Königinen u. Könige bitte angeben/kennzeichnen. 

 

Getränke, Speisen: 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. 

 

Teilnehmer: 

Startberechtigt sind alle Schützinnen und Schützen der Schützenvereine, Bruderschaften und Gilden 

der Großgemeinde Bad Driburg ab einem Alter von 16 Jahren. Jeder Verein hat eine/n Mannschafts-

führer/-in zu benennen. Jeder/ Jede Schütze/-in darf nur einmal starten, auch wenn er/ sie in mehreren 

Vereinen Mitglied ist. In diesem Fall muss er/sie sich vor seinem Start für einen Verein entscheiden. Die 

Vereine müssen mit mindestens 5% Klausel ihrer Mitglieder teilnehmen, um in die Mannschaftswer-

tung aufgenommen zu werden. Die Anzahl kann aus der nachfolgenden Tabelle entnommen werden. 
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5% Klausel: 

Verein Mindestanzahl der Schützen 

St. Vitus Schützengilde Alhausen 13 

Bürgerschützengilde Bad Driburg 42 

St. Sebastian Schützenbruderschaft Dringenberg 20 

St. Urbanus Schützenbruderschaft Herste 14 

St. Josef Schützenbruderschaft Kühlsen 3 

Schützenverein Langeland, Erpentrup und Hohenbreden 7 

St. Fabian und Sebastian Schützenbruderschaft Neuenheerse 20 

St. Fabian und Sebastian Schützenbruderschaft Pömbsen 9 

St. Martinus Schützenbruderschaft Reelsen 14 

 

Wertung: 

Geschossen wird die Disziplin KK-Gewehr aufgelegt 10 Schuss auf 50m Schießanlage. 

Die 10 Schuss umfassen 3 Probeschüsse und 7 Wertungsschüsse welche auf zwei Karten mit einmal 3 

Schuss und einmal 4 Schuss verteilt werden. 

Von diesen 7 Wertungsschüssen werden die besten 5 Schüsse gewertet. 

Das Beschießen einer fremden Scheibe ist unzulässig. Stellt ein Schütze/-in einen oder mehrere Schüsse 

auf seiner/ihrer Scheibe fest, die er/sie nicht abgegeben hat, muss er/sie dieses sofort der Standauf-

sicht anzeigen. 

 

Schütze/-in und Schüsse sind zweifelsfrei zuzuordnen: 

Sind die Schüsse zweifelsfrei einem/einer Schützen/-in zuzuordnen, werden diese Schüsse unter Abzug 

von zwei Ringe pro Schuss, für den Schützen/-in gewertet, der/die die Scheibe falsch beschossen hat. 

Alle übrigen Schüsse werden, dann für den/die Schützen/-in gewertet, der/die die Scheibe richtig be-

schossen hat. 

 

Schütze/-in ist und Schüsse sind nicht zweifelsfrei zuzuordnen: 

Ist nur der/die Schütze/-in zweifelsfrei zuzuordnen, werden die schlechtesten Schüsse unter Abzug von 

zwei Ringe pro Schuss, für diesen/diese Schützen/-in gewertet, der/die die Scheibe falsch beschossen 

hat. Alle übrigen Schüsse werden, dann für den/die Schützen/-in gewertet, der/die die Scheibe richtig 

beschossen hat. 

 

Schütze/-in und Schüsse sind nicht zweifelsfrei zuzuordnen: 

Sind die Schüsse und der/die Schütze/-in nicht zweifelsfrei zuzuordnen, werden der/die besten Schüsse 

der falsch beschossenen Scheibe abgezogen und die restlichen Schüsse gewertet. 
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Mannschaftswertung: 

Sobald die Teilnehmerzahl den Mindestwert des jeweiligen Vereins erreicht oder überschritten hat, 

wird ein Durchschnittsergebnis der Mindestteilnehmerzahl gebildet. Es gewinnt der Verein mit dem 

besten Durchschnittsergebnis. 

 

Einzelwertung: 

Gewertet wird das beste Ergebnis eines/r Schützen/in. Bei Ergebnisgleichheit mehrerer Schützen/-in-

nen entscheidet das bessere Schussbild. Sollte bei Ergebnisgleichheit auch das Schussbild gleich sein, 

wird eine Zehntelwertung des Ergebnisses vorgenommen. 

 

König der Könige: 

Bei Ergebnisgleichheit mehrerer Schützen/-innen entscheidet das bessere Schussbild. Sollte bei Ergeb-

nisgleichheit auch das Schussbild gleich sein, wird die Zehntelwertung des Ergebnisses herangezogen 

Auch hier entscheidet bei Ergebnisgleichheit, danach das Schussbild. 

 

Das Kampfgericht besteht aus: 

Hauptkampfrichter: Reelsen, 1. Kampfrichter: Dringenberg, 2. Kampfrichter: Neuenheerse 

 

Aufgaben des Kampfgerichts: 

1. Überwachung und Einhaltung der Ausschreibung 

2. Alleinige Auswertung der Wettkampfscheiben 

3. Eintragen der Ergebnisse in die Meldelisten der Vereine 

4. Ermittlung der Sieger der Einzel- und Mannschaftswertung 

5. Entgegennahme, Bearbeitung und Beschlussfassung über Einsprüche  

Die Wertung des Kampfgerichts ist entscheidend und bindend. 

 

Waffen: 

Die Waffen werden durch den Ausrichter gestellt und eingeschossen. Das Verstellen der Waffe führt zu 

sofortiger Disqualifikation des/der Schützen/in. Es sind keine Waffen anderer Vereine, sowie persönli-

che Hilfsmittel des/der Schützen/in zugelassen. 

 

Einspruch: 

Der Einspruch darf nur durch den Mannschaftsführer des teilnehmenden Vereins beim Kampfgericht 

erfolgen. Der Einspruch ist bis zum Ende der Schießzeit oder sofort, nachdem der letzte Schütze den 

Stand verlassen hat, einzureichen. Spätere Einsprüche sind unzulässig. 
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Auszeichnungen: 

Der Wanderpokal der Großgemeinde Bad Driburg wird am 18.04.2026 anlässlich des Königs- und Offi-

ziersballs überreicht. Die Bekanntgabe der besten Einzelschützen des Großgemeindepokalschießens 

erfolgt am 28.03.2026 gegen 19.30 Uhr. Hier werden auch die Mannschaftssieger bekannt gegeben. 

Für den ersten bis dritten Platz der Einzelwertung werden laut Beschluss der Obristen vom 28.11.1999 

Orden vom ausrichtenden Verein verliehen. Diese werden den Schützen am Königs- und Offiziersball 

am18.04.2026 überreicht sowie die Auszeichnung König der Könige. 

 

Reelsen, den 08.02.2026 

 


